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K ü c h e n m ö b e l  —  R a h m e n a r b e i t

1. Ausführung: Holzart: Kiefer oder Fichte/Tanne. 

Die Ausführung muß den Bestimmungen der An
lage 2 zur Preisverordnung Nr. 91 entsprechen.

2. Mindestfertigdicken:

Rahmen, Blätter, Seiten usw. 20 mm,

Zargen .........................................  18 mm,

Einzelböden ................................  15 mm,

Rückwandfüllungen, Deck-
auflegeböden ...............................  10 mm massiv Holz

oder 5 mm Sperrholz,

Tischfüße............................50X50 mm stark
oder mit anderen Abmessungen, die den gleichen 
Querschnitt ergeben.

3. Fertigungsbedingungen:
a) Küchenschränke:

Küchenschränke müssen möglichst aus ei
nem Unter-und Oberteil bestehen. Es sollen 
bei dem 120 cm breiten Schrank im Unter
teil 2 Türen und 2 Schubkästen und im 
Oberteil 3 Türen enthalten sein, wovon die 
mittlere Tür mit Glas zu versehen ist. Unter 
der Glastür ist eine Nische einzubauen.

t

Bei den Küchenschränken 140 und 160 cm 
Breite sollen im Unterteil 3 Türen und 
2 Schubkästen eingebaut werden; das Ober

teil hat der Ausführung des Oberteils d e s  
120 cm breiten Schrankes zu entsprechen. 
Bei belegter Platte muß dieselbe mit abge
rundeten Handleisten aus Hartholz ver
sehen sein,

b) Putzkommoden:
Größe 85 cm breit, 60 cm hoch, 35 cm tief; 
sie sollen 1 Tür und 3 Schubkästen enthalten. 

•) Küchentische:
mit Schubkasten, Größe 110X75 cm, mit 
Massivplatte, Hartholzfaserplatte oder be
legter Platte, letztere mit abgerundeter 
Hartholzblattleiste versehen.

d) Handtuchhalter:
Größe 55X30X15 cm, mit Schränkchen; sie 
sollen 2 Türen, 1 Stange, 4 Haken und Auf
hängeösen aufweisen.

e) Kohlenkästen:
Größe 60X40X46 cm; sie sollen mit klapp
barem Deckel und Seitengriffen hergestellt 
werden.

Sämtliche äußeren sichtbaren Teile sind ge
strichen, lackiert oder lasiert und lackiert aus
zuführen. Das Oberteil der Küchenschränke ist 
innen ebenfalls mit Färb- und Lackanstrich 
zu versehen.
Soweit in der äußeren Gestaltung von den vor
stehenden Richtlinien abgewichen wird, muß 
die Ausführung mindestens gleichwertig sein.

L e i s t u n g s k l a s s e
N r . B e z e i c h n u n g I I I I I I

D M D M D M

1 1 Küchenschrank, zweitürig, 120 cm breit .................................. 176,20 185,40 194,50

2 1 „ dreitürlg, 140 cm „ ................................................. ................. 207,80 118,70 229,65

3 1 » dreitürig, 160 cm „ .................................................................... 245,50 258,40 271,30

4 1 Putakommode, 85X60X35 cm................................................... 46,90 49,35 51,83

5 1 Küchentisch mit Schubkasten, 110X75 cm ............................. 32,60 84,30 86,00

6 1 Handtuchhalter mit Schränkchen, 55X30X15 cm . . . . . . . . . . . 14,75 15,55 16,35

7 1 Kohlenitasten, 60X40X46 cm........................... .................... . 17,70 18,60 19,50


